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TEINACHTAL.DE/EVENTSBAD TEINACH-ZAVELSTEIN

Gerlinde
Kaltenbrunner

14.11.2026

Die innere Dimension des Bergsteigens
KoNi Zavelstein | 20:00 Uhr
Vortrag

Eine der erfolgreichsten Höhenbergsteigerinnen der Welt

Vorverkauf

gestartet!
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(bis zum 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl)) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes 
versäumt hat,

		  5.2.2 �ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der 
Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 
21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes 
entstanden ist,

		  5.2.3 �ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-
fahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bür-
germeister bekannt geworden ist.

	� Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026 (2. Tag vor der 
Wahl), 15.00 Uhr im Rathaus Bad Teinach (rollstuhlgerecht), 
Rathausstraße 9, 1. OG, Zimmer 202, 75385 Bad Teinach-Za-
velstein schriftlich, elektronisch (zum Beispiel durch Telefax, 
E-Mail) oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden.

	� Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

	� Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verlo-
ren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.

	� Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

6. 	� Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

7. 	 Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
	 7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
	 7.2. �einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und
	 7.3. �einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersen-
den ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Ge-
meinde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabe-
stelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk 
angegeben sind.

8. 	� Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine 
andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

9. 	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen - Wahlbekanntmachungen

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 

die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl zum Landtag am 8. März 2026

1.	�� Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl
	 der Stadt Bad Teinach-Zavelstein
	� wird in der Zeit vom 16.02.2026 (20. Tag vor der Wahl) bis 

20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen 
Öffnungszeiten von 8:00 bis 12:00 Uhr, sowie dienstags von 
14:00 bis 18:30 Uhr im Rathaus Bad Teinach (rollstuhlgerecht), 
Rathausstraße 9, 1. OG, Zimmer 202, 75385 Bad Teinach-Za-
velstein für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tat-
sachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde-
register eine Auskunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz 
eingetragen ist.

	� Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

	� Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. �	� Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) 
bis 12:00 Uhr im Rathaus Bad Teinach (rollstuhlgerecht), Rat-
hausstraße 9, 1. OG, Zimmer 202, 75385 Bad Teinach-Zavel-
stein Einspruch einlegen.

	� Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3.	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der 
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung.

4. 	� Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
43 Calw durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
	 5.1 �eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person;
	 5.2 �eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person, wenn
		  5.2.1 �sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung 
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des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Bad Teinach-Zavelstein, 26.01.2026

Markus Wendel
Bürgermeister

Wahlscheinantrag bequem per Internet oder QR-Code
Landtagswahl am 8. März 2026
Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können Wahlscheine neben 
den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder schrift-
lich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentierbare Über-
mittlung in elektronischer Form beantragt werden (§ 19 Abs. 1 
Landeswahlordnung).
Wir bieten für Sie zur Landtagswahl die Beantragung eines Wahl-
scheines per Internet auf unserer Homepage der Stadt Bad Tei-
nach-Zavelstein an. Beim Aufruf des Links
https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/
km-ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-west/wahlscheinan-
trag/index?ags=08235084

erhalten Sie ein Erfassungsformular für die Antragsdaten. Ihnen 
steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine ab-
weichende Versandanschrift senden zu lassen.

Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch mit Ihrem 
Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenach-
richtigung aufrufen. Ihre Daten werden hier bereits angezeigt, 
beim Familiennamen nur der Anfangsbuchstaben, gefolgt von 
einem *. Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und bei Bedarf eine 
abweichende Versandanschrift.

Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine 
Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre Antrags-
daten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis über-
einstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis.

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen an-
schließend per Post oder Amtsbotin zugestellt.

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, 
können Sie auch formlos per E-Mail an stadtverwaltung@bad-tei-
nach-zavelstein.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall 
müssen Sie Ihren Familiennahmen, Ihren Vornamen, Ihr Geburts-
datum und Ihre Wohnanschrift angeben.

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an Frau 
Anheuser, anheuser@bad-teinach-zavelstein.de,
Tel.: 07053/9292-21.

Ihr Wahlamt

Teinachtal-Touristik

Tierspuren
entdecken

BAD TEINACH-ZAVELSTEIN TEINACHTAL.DE/EVENTS

19.02.
15:00 Uhr

Geführte Tour

Anmeldung:
07053 9205040
info@teinachtal.de
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Vorverkauf gestartet für Multivisionsvortrag mit 
Profi-Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner
Die innere Dimension des Bergsteigens
Datum:	 14.11.2026
Ort:		  Bad Teinach-Zavelstein
Tickets:	� ab 20,00 € für Schüler/Student*innen zzgl. 

Gebühren über die Teinachtal-Touristik |  
Tel. 07053 9205040

			�   an allen Reservix/Adticket VVK-Stellen | 
soweit verfügbar an der Abendkasse

Gerlinde Kaltenbrunner hat als erste Frau der Welt, alle Gipfel der 
14	 8000er, ohne Zuhilfenahme von zusätzlichem Sauerstoff und 
ohne Hochträgerunterstützung erreicht.
In diesem Vortrag gibt sie anhand von verschiedenen Ausschnit-
ten ihrer Expeditionen, ihre Herangehensweise zur inneren Di-
mension des Bergsteigens weiter.
Sie berichtet über ihre körperliche und mentale Vorbereitung, 
über die ausdauernde Begeisterung, aber auch den Umgang mit 
Rückschlägen und das Überwinden von äußerst schwierigen Si-
tuationen. Wichtige Elemente sind für Gerlinde Kaltenbrunner 
dazu die Meditation, das innere Bauchgefühl, genauso wie die Er-
nährung und die tiefe Verbindung zum Berg und zur Natur.

 
� Foto: Fa. Schöffel

Alles auf einen Blick
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Veranstaltungshinweise

Veranstaltungshinweise der Region

JESUS CHRIST SUPERSTAR (PREMIERE)
ROCK-OPER V. ANDREW LLOYD WEBBER

Theater Pforzheim, Sa. 07.02.26 

LICHTERKONZERT
BACHORCHESTER PFORZHEIM

Stadtkirche Pforzheim, Sa.07.02.26

SANDIE WOLLASCH & MATTHIAS HAUTSCH 
PRE-REALESE-KONZERT

Löwensaal Nöttingen, Fr. 13.02.26 

STEFAN JÜRGENS 
LIEBE! (ERSTMAL DICH SELBST…)

Kulturhaus Osterfeld, Fr. 27.02.26

MACH NUR SO WEITER
LESUNG MIT SCHAUSPIELERIN DIETLINDE ELSÄSSER

Kloster Horb a.N., Sa. 28.02.26 

OSTEREIERMARKT MAULBRONN
Stadthalle Maulbronn, Sa. 07.03. + So. 08.03.26

ÜBERBRÜCKEN
SÜDWESTDEUTSCHES KAMMERORCHESTER PFORZHEIM

CongressCentrum Pforzheim, So. 15.03.26

VERRÜCKT NACH ABBA -  DIE TRIBUTE SHOW
ABBAMANIAC

KoNi Zavelstein, Sa. 18.4.26 

SCHWARZWALD MUSIKFESTIVAL 2026
Verschiedene Orte, Fr. 08.05. - Mo. 25.05.26
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Stadtverwaltung

KOMMUNEN   
–––FUNK––– 

 

- Digitale Bürgerkommunikation - 
 

Melden Sie sich schnell an und entscheiden Sie ganz 
individuell, über welche persönlichen Wunschthemen,  

mit welchem Kommunikationskanal und zu welcher Zeit 
Sie über Bad Teinach-Zavelstein informiert werden wollen. 

 

www.btz.kommunenfunk.de 

Bürgermobil
Das Bürgermobil erreichen 
Sie unter der
Handy-Nr. 0172 9151871

Alte Linde in Sommenhardt muss entfernt werden
Nachdem am Stammfuß der 
Linde in der Birkenwaldstraße 
Pilzfruchtkörper festgestellt 
worden waren, beauftragte die 
Stadt eine eingehende Unter-
suchung des Baumes durch 
einen Fachgutachter.
Hierbei zeigte sich ein weit 
fortgeschrittener Befall durch 
den Wulstigen Lackporling 
mit ausgedehnter Stammfäule 
und eingeschränkter Vitalität.
Die Linde wurde vom Gutach-
ter als nicht mehr verkehrs-
sicher eingestuft. Aus diesem 
Grund muss der Baum nun 
leider in den nächsten Wochen 
entfernt werden.

Standesamt

Eheschließung
Am 17. Januar 2026 haben Matthias Maisenbacher und Jana Mai-
senbacher, geb. Scheffold, vor der Standesbeamtin in Bad Tei-
nach-Zavelstein die Ehe geschlossen.

Sonstige Informationen

Müllabfuhr

In allen Stadtteilen
Donnerstag, 29.01.2026
•	 Papier
Mittwoch, 04.02.2026
•	 Bioabfall

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Stadt Bad Teinach-Zavelstein

Druck und Verlag: Nussbaum 
Medien Weil der Stadt GmbH & Co. 
KG, Opelstr. 29, 68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 

Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: Bürgermeister 
Markus Wendel, 75385 Bad Teinach-
Zavelstein, Rathausstraße 9, oder sein 
Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum, Opelstr. 29,  
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung: G.S.  
Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt,
Tel. 07033 6924-0, info@gsvertrieb.de,
www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement: 
Nussbaum Medien Weil der Stadt 

GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20,
71263 Weil der Stadt, 
Tel. 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de, 
https://abo.nussbaum.de/

Anzeigenvertrieb: Tel. 07033 525-0,
kundenservice@nussbaum-medien.de, 
www.nussbaum-medien.de
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Landratsamt

Amtliche Bekanntmachungen

Migräne? Du bist nicht allein! – Selbsthilfegruppe im 
Landkreis Calw
Migräne ist eine Erkrankung, die den Alltag vieler Betroffener er-
heblich beeinträchtigen kann. Um den Austausch untereinander zu 
fördern und gegenseitige Unterstützung zu ermöglichen, lädt die 
Selbsthilfegruppe MigräneLiga e. V. zu regelmäßigen Treffen ein.
Die Selbsthilfegruppe richtet sich an alle Betroffenen aus Bad 
Wildbad und Umgebung sowie aus dem gesamten Landkreis 
Calw und dem benachbarten Enzkreis. Ziel ist es, einen geschütz-
ten Raum für Gespräche, Erfahrungsaustausch und gegenseitige 
Stärkung zu bieten. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann 
helfen, besser mit der Erkrankung umzugehen und neue Pers-
pektiven zu gewinnen.
Interessierte sind herzlich eingeladen, Teil der Gruppe zu werden 
und sich einzubringen. Weitere Informationen und eine Anmel-
dung erfolgen bei Lucia Baumann unter der E-Mail-Adresse shg@
migraeneliga.de oder unter der Telefonnummer 0152 31858565.

Die Hermann-Hesse-Bahn kommt
Feiern Sie mit uns am 31. Januar 2026
Der 31. Januar 2026 ist ein Tag, der in Erinnerung bleibt. Wir fei-
ern einen Moment, auf den wir lange hingearbeitet und gewartet 
haben. Wir feiern Wirklichkeit, was über viele Jahre Vision, Hoff-
nung und harte Arbeit war: Wir feiern die Inbetriebnahme der 
Hermann-Hesse-Bahn.
Mit einem umfangreichen öffentlichen Programm lädt der Land-
kreis Calw alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, die Eröffnung 
der Hermann-Hesse-Bahn gemeinsam zu feiern. Im Mittelpunkt 
steht ein ganztägiges Fest, das die neue Bahnlinie erlebbar macht 
und zeigt, wie viel Zukunft in ihr steckt.
Landrat Helmut Riegger freut sich: „Diese Bahn gehört den Bür-
gerinnen und Bürgern im Landkreis. Deshalb möchten wir diesen 
historischen Moment mit Ihnen allen gemeinsam feiern. Ich freue 
mich auf diesen besonderen Tag und auf die Begegnung mit Ihnen.“
Feierliche Zugankünfte entlang der Strecke sorgen für Emo-
tionen an den Haltepunkten
Bereits am späten Vormittag wird die neue Bahnlinie erstmals 
sichtbar lebendig: Die Hermann-Hesse-Bahn fährt feierlich durch 
die Region und wird an mehreren Stationen herzlich empfangen.
11:00 Uhr: Feierliches Einfahren in Heumaden – Vor Ort sorgen 
unter anderem kurze Ansprachen für einen würdigen Empfang 
und machen diesen Moment zu etwas Besonderem.
11:30 Uhr: Feierliches Einfahren in Althengstett – Auch in Alt-
hengstett wird die Hermann-Hesse-Bahn festlich begrüßt. Der 
Halt steht ganz im Zeichen des Miteinanders und der Freude über 
die neue Anbindung.
12:10 Uhr: Feierliches Einfahren in Ostelsheim – Wir erreichen 
einen weiteren emotionalen Höhepunkt. Der feierliche Empfang 
unterstreicht die neue räumliche wie gesellschaftliche Verbin-
dung.
An allen Stationen entlang der Strecke sind Bürgerinnen und 
Bürger eingeladen, diesen besonderen Augenblick mitzuerleben 
und die Rückkehr der Bahn gemeinsam zu feiern.
Das Highlight des Tages: Großes Bahnhofsfest in Calw ab 12 Uhr
Ab 12 Uhr verwandelt sich der Bahnhof Calw in einen lebendigen 
Festplatz. Das große Bahnhofsfest bietet ein buntes Programm 
für Jung und Alt: Informationsstände rund um die Hermann-Hes-
se-Bahn, Mitmachaktionen, ein Kinder- und Familienprogramm 
sowie eine Verlosung von Freifahrten laden zum Verweilen, Stau-
nen und Mitmachen ein.
Ein besonderes Highlight erwartet Sie ab 14:30 Uhr: Unter dem 
Motto „Bahn zum Anfassen“ stehen die modernen Triebwagen 
am Gleis 2 zur Besichtigung bereit. Interessierte können einen 
Blick hinter die Kulissen werfen, Technik hautnah erleben und 

spüren, wie viel Innovationskraft und Sorgfalt in diesem Projekt 
stecken.
Musikalische Beiträge, kulinarische Angebote und die persön-
liche Begegnung mit den Verantwortlichen aus Politik und Ver-
waltung runden den Tag ab und machen die Eröffnungsfeier zu 
einem echten Fest der Gemeinschaft.
Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit!
Der Landkreis Calw lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, diesen 
besonderen Tag mitzuerleben. Die Eröffnung der Hermann-Hes-
se-Bahn ist kein exklusiver Festakt, sondern ein Fest für die gan-
ze Region. Also kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Familie, 
Freunde, Nachbarn und Bekannte mit!
Bitte beachten Sie: Am 31. Januar 2026 ist noch kein regulärer 
Fahrbetrieb möglich. Der offizielle Start des Fahrplans erfolgt am 
Sonntag, 1. Februar 2026.

Was den Landwirt interessiert

Landfrauen

Die LandFrauen laden ein zum
Workshop: „Handlettering“
Wir lernen mit Stift die Buchstaben, Wörter, Schrift kunstvoll zu 
gestalten und werden die neu erlernten Schriftzüge bei fachkun-
diger Anleitung durch Carina Scheu an diesem Abend anwenden.
am Mittwoch, den 25.02.2026, um 17.00 Uhr
Ort: Restaurant Sportheim „Zu den Linden“ in Walddorf, Zu den 
Linden 30, 72213 Altensteig-Walddorf
Kosten für Workshop und Materialien: 26,00 €
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmer*innen begrenzt.
Anmeldung bis 15.02.2026 und Infos: Sonja Schatz 
0151/50124135 und Susanne Bauer 0174/4102287
Der Landfrauenverband Calw freut sich über viele Interessierte, 
auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.
Die Veranstaltung findet im Auftrag des Bildungs- und Sozial-
werks der Landfrauen e. V. statt.

Interessant und informativ

Ausschreibung für den Innovationspreis des Landes 
Baden-Württemberg 2026 gestartet!
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus stellt auch 
in diesem Jahr wieder herausragende Innovationen von kleinen 
und mittleren Unternehmen aus Baden-Württemberg in den Mit-
telpunkt. Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2026 möglich.
„Innovative Ideen generieren, neue Technologien nutzen, unter-
nehmerischen Mut und Weitblick beweisen – dafür steht der In-
novationspreis der Landes Baden-Württemberg“ unterstrich Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus, zum Start der diesjährigen Ausschreibung des Innova-
tionspreises des Landes, dem Dr.-Rudolf-Eberle-Preis. „Wir setzen 
auf die Innovationskraft unserer kleinen und mittelständischen 
Unternehmen sowie Start-ups, um die Herausforderungen der 
Gegenwart und Zukunft zu bewältigen“, so die Ministerin weiter.
Mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg wer-
den besondere innovatorische Leistungen von im Land ansässi-
gen mittelständischen Unternehmen gewürdigt, beispielsweise 
für die Entwicklung oder die Anwendung moderner Technolo-
gien für neue Produkte, Verfahren und technologische Dienst-
leistungen. Der Preis wird in diesem Jahr zum 42. Mal verliehen 
und steht damit in einer langen Tradition. Er ist mit 50.000 Euro 
dotiert und dem früheren Wirtschaftsminister Dr. Rudolf Eber-
le, der von 1972 bis zu seinem Tod im Jahr 1984 in diesem Amt 
diente, gewidmet.
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Ergänzend dazu lobt die Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft (MBG) auch in diesem Jahr wieder einen Sonderpreis in 
Höhe von 7.500 Euro aus, der an ein junges Unternehmen ver-
geben wird.
Die Preise werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung 
am 25. November 2026 verliehen.

Weitere Informationen
Für die organisatorische Abwicklung ist das Patent- und Marken-
zentrum Baden-Württemberg zuständig. Bewerbungen können 
bis zum 31. Mai 2026 über das Online-Bewerbungsportal einge-
reicht werden. An dem Wettbewerb können teilnehmen:
• Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten,
• mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Millionen Euro und
• mit Sitz in Baden-Württemberg.
Die eingereichten Bewerbungen werden von einer Fachjury aus 
Wirtschaft und Wissenschaft nach technischem Fortschritt, be-
sonderer unternehmerischer Leistung und wirtschaftlichen Er-
folg bewertet.
Weitere Informationen zum Wettbewerb mit den Kriterien und 
Teilnahmebedingungen erhalten Sie auf dem Bewerbungsportal 
unter https://bewerbung.innovationspreis-bw.de/ oder bei den 
Handwerks-, Industrie- und Handelskammern sowie dem Patent- 
und Markenzentrum Baden-Württemberg.
Einen Rückblick auf die Verleihung 2025 und die Preisträgerinnen 
und Preisträger der Vorjahre finden Sie unter www.innovations-
preis-bw.de

Ausschreibung Kulturlandschaftspreis 2026
Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen Pflege 
und Entwicklung von Kulturlandschaften
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württem-
berg vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsfor-
men kümmern, können sich um den Kulturlandschaftspreis 
2026 bewerben. Einsendungen sind bis zum 30. April möglich.
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschich-
te unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen für den 
bewussten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Sie 
stiften Identität und sind Teil unserer Heimat. Alle, die sich um 
ihren Erhalt sorgen, sind Vorbilder und verdienen öffentliche 
Anerkennung“, erläutert Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer des 
Schwäbischen Heimatbundes, die Intention des Preises. Beson-
deres Augenmerk richtet die Jury auf die Verbindung traditionel-
ler Bewirtschaftungsformen mit innovativen Ideen, zum Beispiel 
zur Vermarktung der Produkte und zur Öffentlichkeitsarbeit. Im 
Fokus stehen aber auch Streuobstwiesen, Weinberge in Steilla-
gen oder beweidete Wacholderheiden.
Das Preisgeld stellen die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Würt-
temberg sowie die Sparkassenstiftung Umweltschutz zur Verfü
gung. Der seit 1991 vergebene Kulturlandschaftspreis zeich-
net Privatleute, Vereine und ehrenamtliche Initiativen aus, die 
sich seit mindestens drei Jahren engagieren. Der traditionelle 
Jugend-Kulturlandschaftspreis ist seit 10 Jahren einer der drei 
Hauptpreise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. Bewerben 
können sich Teilnehmer aus dem Vereinsgebiet des Schwäbi
schen Heimatbundes, also den ehemals württembergischen oder 
hohenzollerischen Teilen des Landes sowie einigen angrenzen-
den Gebieten.
Ein zusätzlicher, mit 500 Euro belohnter Sonderpreis Kleindenk-
male würdigt die Dokumentation, Sicherung und Restaurierung 
von Kleindenkmalen. Dazu können Gedenksteine, steinerne 
Ruhebänke, Feld- und Wegekreuze, Bachbrücken, Trockenmau-
ern sowie Wegweiser oder Feldunterstände gehören. Preiswürdig 
kann auch die inhaltliche Aufbereitung in Gestalt eines Buches 
sein.
Annahmeschluss für ausschließlich schriftliche Bewerbungen im 
Format DIN A4 ist der 30. April 2026. Kostenlose Broschüren mit 
den Teilnahmebedingungen sind unter www.kulturlandschafts-
preis.de, beim Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart sowie bei 
allen württembergischen Sparkassen erhältlich. Die Verleihung 
findet im Herbst 2026 im Rahmen einer öffentlichen Veranstal-
tung statt.

Soziale Dienste

Calwer Hospizgruppe
Tel.: 0151 53550869
Wir begleiten Schwerkranke, Sterbende, ihre Angehörigen und 
trauernde Menschen.
Wir kommen, wenn wir gerufen werden:
Zu Ihnen nach Hause oder in eine stationäre Einrichtung.
Wir leisten unseren Dienst ehrenamtlich.
Rufen Sie uns an, wenn Sie sich Unterstützung wünschen.
Persönliche Beratung, auch zu Vorsorgemappen, jeden 4. Mitt-
woch im Monat, 15 - 17 Uhr, Krankenhaus Calw, 3. OG – Raum 
Latsch

Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für 
Menschen mit psychischer Erkrankung und deren 
Angehörige
Die Sprechstundenzeiten sind immer am ersten Donnerstag ei-
nes Monats von 14 bis 15:30 Uhr im Gebäude der BruderhausDia-
konie in der Badstraße 40 in Calw.
Telefon: 0172 6157580
E-Mail: info@ibb-calw.de
Ziel der vom Landkreis Calw nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz Baden-Württemberg eingerichteten IBB-Stelle ist es, zwi-
schen den Anliegen der Psychiatrie-Erfahrenen, deren Angehöri-
gen, den psychiatrischen Einrichtungen und anderen Personen 
zu vermitteln.

Bücherei

Stadtbücherei Zavelstein

Bücherei
im „alten“ Rathaus

ist
am 05.02.2026

von 16.00 bis 18.00 Uhr
geöffnet!

Bildung/Schulen

Infotag am 07. Februar 2026 im Berufsschulzentrum 
Calw-Wimberg
Die Johann-Georg-Doertenbach-Schule und die Hermann-Gun-
dert-Schule stellen ihre Bildungsgänge vor
Das Berufsschulzentrum Calw lädt zur Informationsveranstaltung 
am Samstag, 07. Februar 2026, ein. Unter dem Motto „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ werden die Bildungswege aufgezeigt, 
die im beruflichen Schulwesen angeboten werden. Es bietet 
jedem die Möglichkeit, die jeweilige Bildungskarriere an den 
eigenen Neigungen, Fertigkeiten und Zielsetzungen individuell 
auszurichten. Interessierte können sich an diesem Tag über eine 
Vielzahl von Ausbildungs- bzw. schulischen Anschlussmöglich-
keiten informieren. Berufliche Gymnasien, Berufskollegs, Berufs-
fachschulen und AV Dual stellen sich vor.
Die Schüler der Abschlussklassen stehen vor einer wichtigen Ent-
scheidung: Beginn einer Berufsbildung oder Weiterbildung durch 
Besuch einer beruflichen Vollzeitschule. Ab 09:00 Uhr sind an 
diesem Tag interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern eingeladen, das berufliche Schulzentrum mit seinen ver-
schiedenen Möglichkeiten kennen zu lernen.
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Über die beruflichen Schulen kann nicht nur eine Ausbildung 
im Rahmen des dualen Systems absolviert werden, sondern es 
können auch sämtliche Bildungsabschlüsse, vom Hauptschulab-
schluss, der Mittleren Reife über die Fachhochschulreife bis hin 
zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur), erworben werden.
Der Info-Tag findet im Berufsschulzentrum auf dem Wimberg, 
Oberriedter Straße 10, statt. In getrennten Veranstaltungen stel-
len ab 09:00 Uhr die Schulen ihre Bildungsgänge vor. Eine Über-
sicht über die einzelnen Veranstaltungen mit Terminplan finden 
Sie auf der jeweiligen Internetpräsenz der Schulen: www.jgds-
calw.de bzw. www.hgs-calw.de

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde 
Bad Teinach-Zavelstein

Wochenspruch Jesaja 60, 2:
Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir.

Mittwoch, 28. Januar 2026
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus Zavelstein
19.00 Uhr Teenkreis im Gemeindehaus Zavelstein
19.30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus Zavelstein

Donnerstag, 29. Januar 2026
15.00 Uhr Erklärung der Kabbalistischen Lehrtafel in der Dreifal-
tigkeitskirche Bad Teinach
17.30 Uhr Mädelsjungschar in der Molke in Emberg

Freitag, 30. Januar 2026
15.00 Uhr Kids-Treff in der Molke in Emberg
17.30 Uhr Mädchenjungschar im Gemeindehaus Zavelstein
18.00 Uhr Bubenjungschar in der Kirche in Sommenhardt
19.30 Uhr Teenkreis in der Molke in Emberg

Samstag, 31. Januar 2026
19.00 Uhr Jugendtreff in der Molke in Emberg
20.00 Uhr Jugendbund im Gemeindehaus Zavelstein

Sonntag, 01. Februar 2026
09.00 Uhr Gottesdienst in Schmieh mit Abendmahl (Pfr. Moser)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sommenhardt mit den Konfi 3 Kindern 
und dem Kirchenchor (Pfr. Moser)
18.00 Uhr Gottesdienst in Zavelstein im Gemeindehaus (Pfr. Mo-
ser)

Montag, 02. Februar 2026
20.00 Uhr Frauentreff im Gemeindehaus Zavelstein

Mittwoch, 04. Februar 2026
Kein Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus Zavelstein
19.00 Uhr Teenkreis im Gemeindehaus Zavelstein
19.30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus Zavelstein

Donnerstag, 05. Februar 2026
15.00 Uhr Erklärung der Kabbalistischen Lehrtafel in der Dreifal-
tigkeitskirche Bad Teinach
17.30 Uhr Mädelsjungschar in der Molke in Emberg

Freitag, 06. Februar 2026
15.00 Uhr Kids-Treff in der Molke in Emberg
17.30 Uhr Mädchenjungschar im Gemeindehaus Zavelstein
18.00 Uhr Bubenjungschar in der Kirche in Sommenhardt
19.30 Uhr Teenkreis in der Molke in Emberg
19.30 Uhr „Meet and Eat“ im Schützenhaus in Sommenhardt zum 
Thema „Ihr Begleiter für die letzte Reise. Ein Blick hinter die Kulis-
sen des Bestatter-Berufes; mit Philipp Schäuble vom Calwer Be-
stattungsinstitut.

Samstag, 07. Februar 2026
19.00 Uhr Jugendtreff in der Molke in Emberg
20.00 Uhr Jugendbund im Gemeindehaus Zavelstein

Sonntag, 08. Februar 2026
09.00 Uhr Gottesdienst in Rötenbach (Pfr. i. R. Schäberle-Koenigs)
10.00 Uhr Gottesdienst in Bad Teinach im Gemeindesaal (Pfr. i. R. 
Schäberle-Koenigs)
10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus Zavelstein

Am 19.4.26 wollen die Frauen vom Frauentreff, vormittags auf 
den Wegen der deportierten Juden aus Württemberg gehen. Wir 
machen eine Führung, die auf dem Killesberg beginnt und über 
den Pragfriedhof zum Nordbahnhof zur Gedenkstätte „Zeichen 
der Erinnerung“ führt. Gerne sind Gäste eingeladen. Bitte Anmel-
den beim Frauentreff (Petra Buchonnet oder Ingrid Krummacher)
Vertretung im Pfarramt hat vom 04.02. - 08.02. Pfarrer Tobias Her-
mann in Maisenbach, Telefon: 07084/5739121, E-Mail: Tobias.her-
mann@elkw.de
und vom 09. - 11.02.26 Thomas Burkhardt in Unterreichenbach, 
Telefon: 07235/973774, E-Mail: Thomas.burkhardt@elkw.de.

Im Pfarramts-Büro ist dienstags von 9 bis 12 Uhr und freitags 
von 8 bis 11 Uhr, die Assistenz der Gemeindeleitung, Frau Kalm-
bach, zu erreichen.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.kirche-bad-teinach-zavelstein.de

 

 

  
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Bad Teinach-Zavelstein 

 
Meet and Eat� Plakat: Pfarramt Zavelstein

VERLAGSTIPPS:
Das Einbinden von Schriften in Word  können Sie wie folgt vornehmen:
Im Menü von Microsoft Word unter „Extras“ -> „Optionen“ -> „Speichern“ 
das „TrueType Schriften einbetten“ aktivieren – danach die Datei wie 
gewohnt abspeichern.
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